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Gleichgültigkeit und Nachläßigkeit, theils vor kleinlicher Regiererei
zu Huten, damit die Leiter sich wohl fühlen, ohne in eine verderbliche

Autokratie verfallen zu können; namentlich sollten solche

Anstalten so viel als möglich von der gewöhnlichen amtlichen Armenpflege

abgelöst sein.

„Je mehr nun solche Anstalten von den oben aufgestellten Grundsätzen

abweichen, desto weniger werden sie ihren Zweck erreichen, und
es sind darum allzu große Anstalten und reine äußerliche Versorgunsanstalten

nicht zu empfehlen; dagegen könnten leicht mehrere kleinere

Kreise, Gemeinden :c„ sich zu einer gemeinsamen landwirthschaft-
lichen Erziehungsanstalt vereinigen.

„Eine eigene Bewandtniß hat es mit den städtischen Waisenhäusern,

die manchen der hier aufgestellten Forderungen nicht werden
entsprechen können, und es muß somit darauf Bedacht genommen
werden, die dadurch bedingten Mängel durch anderweitige Vorzüge
nach ihren Verhältnisse» möglichst zu ersetzen.

„Sollten die armen und verlassenen Kinder nicht in Anstalten

erzogen werde», so hat man sie natürlich in Familien unterzubringen,

aber bei der Auswahl derselben ist die größte Sorgfalt
zu beobachten, damit weil sie um Gottes willen, und nicht um
eines Nutzens willens aufgenommen werden, und essist eine

außerordentlich genaue und weise Beaufsichtigung, nicht nur der Kinder,
sondern auch ihrer Pflegeeltern ein dringendes Bedürfniß.

Zwei neu entdeckte Grabsteine in der Kathedrale
auf dem Hofe Chur.

(Notiz von N- N. im „Anzeiger für schweizer. Geschichte und

Altcrthumskunde.")

Bei Ausbesserung des Fußbodens der an kirchlichen Kunst-
Denkmälern so reiche» Kathedrale auf dem bischöfl. Hofe zu Chur
sind vor kurzer Zeit zwei aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts
stammende Grabsteine entdeckt worden, die von Personen, welche

sich um die Kirche selbst ei» nicht geringes Verdienst erworben

haben, herrühren. Den einen dieser Steine schreibt man einem

Sprößling des berühmten Geschlechts von Montfort zu, dessen

Glieder seit den ältesten Zeiten unter den Donatoren und Bene-
faktoren des Gotteshauses eine hervorragende Rolle spielte», und
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deren Wappen einst bei Anlegung des Pavimentes in diesem selbst

vertieft angebracht wurden. Die nur theilweise erhaltene Schrift
deS Steines *) lautet: „Uiv jnoet Libero ckornnu« eoclesise ou-
IÍ0N8Í8 ot kunägtoi' liujus ultiuiii o»ju« nnimn uti...
Die Schrift ist die gothische Majuskel, mit römischen Kapitalen
gemischt, aber sehr ungleichartig. In einem der alten Churer
Anniversarien-Bücher findet sich folgende Stelle: -^Iboro ,lo Nontkoil
iloounus 80t)Iusliou8 ol oii«t<Z8 oeclosiss ouoionsis ol>iit-n-ü. 13t I-

loquiosoit anto altsro 8t. llnuli.^ Damit scheint nun der Grabstein

um so mehr einem Montfort zugewiesen zu werden, als im
Jahr 1303 (7 là à>.) der jetzt St. Catharina gewiedmete Altar

zu Ehren des heiligen Paulus und Petrus geweiht wurde,
und neben demselben der Stein wirklich zum Vorschein gekommen

ist. Indessen bleiben doch wichtige Zweifel bestehen, welche wir
sogleich berühren wollen. Auf der Fläche des Grabsteins ist das

lebensgroße Bild des Verstorbenen in schwachem Relief und
hauptsächlich durch angegebene Umrisse ausgeführt; der Geistliche trägt
ein langes Priestergewand und hält mit der Rechten den Kelch

vor der Brust. Das Haupt ist nach damaliger Sitte tonsurirt.
Ueber der Figur erhebt sich ein gothischer Baldachin von zwar
einfacher, aber sehr schöner Form; rechts und links von dem Gebiet
desselben aber erscheinen zwei Wappen, deren Bilder so abgeschliffen
sind, daß man sie nicht mehr genau feststellen kann. Jedenfalls
enthielten aber beide Wappen nicht die Kirchenfahne der Grafen
von Montfort. Vanotti (Geschichte der Grafen von Montfort und

Werdenberg S. 22) erwähnt des Dekans Albero von Montfort,
der nach dem Nekrologium von Chur am 12. November starb,

mit der Bemerkung, daß er nicht ans dem Stamme der Grafen
von Montfort war, er gehörte denn den Montfort von Wallenstadt

an, welche den Schachthurm (Roc) im Wappen führten; aber auch

dieser Schachthurm war auf unserm Grabstein sicher nicht dargestellt.

Am Nächsten kommt das Bild den drei über einander
liegenden Steinbockhörnern der Herren von Grünenfels, ebenfalls
eines rhätischen Geschlechtes, das im 14. Jahrhundert genannt
wird. Diese Zweifel müssen in der Folge noch gelöst werden.

Auch der zweite Stein gehört einem Gliede eines der ältesten

Es fehlt ein Drittel auf einer der länger» Seilen nnd außerdem die gante
Schrift auf einer der schmalen Seiten.
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Dynastengeschlechter Rhätiens an; er ruhte ursprünglich auf dem

Grabe des Mannes, welcher einst den Altar Aller Heiligen und
das große Rundbogenfenster über dem Eingange der Kathedrale
auf seine Kosten herstellen ließ. Die an der abgeschrägten Kante
des aus dem Steinbruch von Bollingen herstammenden Steins
cingehauene Inschrift, welche indeß ebenfalls nicht vollständig
erhalten ist, lautet: ,,/ìnno Domini HIDDOXlll olnit Dlrisu« äs

b'Ium.-s^) toli naquissent in pass. Xm."") Im Churer
Jahrzeitenbuch erscheint folgende Bemerkung: „Ximo äomini
1312 Ulrivus milss äs VIums okiit qui nsäilissvit st sonstruxit
nltnio omnium sunstoruin st tsnsstrnm mnKnnm ultnn poitnin
pku'nri zussit äs Koni« suis," Auffallend ist in dieser Notiz das

abweichende Sterbejahr des Stifters; wahrscheinlich befindet sich

der Irrthum auf Seite des Jahrzeitenbuchcs. Die Inschrift des

Steines erscheint ebenfalls ungleich und außerdem fremdartig; die

eigenthümliche Form des läßt mit Sicherheit auf einen italienischen

Steinmetz schließen. Auf der obern Seite des Steins befindet

sich in Relief und ganz einfach ausgeschnitten das Wappen
Ulrichs von Flums, der in drei Felder lsilber, gold und schwarz)

quer getheilte Schild, welcher dem ältesten auf Gräplang fitzenden

Edelknechte von Flums angehörte.
Beide merkwürdige Steine sind setzt rechts und links vom Altar

der hl. Katharina niedergelegt worden; ihre Erhaltung verdankt

man der Fürsorge des Herrn Domscholastikus v. Mont, welcher
sich sowohl um die Geschichte des Bisthums, als auch um die

Aufbewahrung und Sicherstellung der Denkmäler große Verdienste

erwirbt.

Chronik des Monats Juni.
(Schluß.)

Uuglückssiille. Am 5. d, Abends stürzte ein Soldat des in Ehur
einquartiert gewesenen Aargauer Bataillons, Adolf Meier von Rhein-
felden, aus dem vierten Stocke eines hohen Hauses in der obern

") ?Iu,».-8, muß wahrscheinlch 5'Iumiii« ergänzt werden,

") à (àe») steht aus der obern Fläche des Steins in der Ecke.
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